
1 

Kanton Zürich 
Baudirektion 
AWEL/SBS 
 

Erfahrungen ausserhalb 
des Waldes 

    



2 

18. Mai 2016 

Bundesstrategie bildet Rahmen für kantonale Strategien / Massnahmenpläne etc. 



3 3 

BAFU 
Neobiota 
Strategie 
2016 
Seite 26 
 



4 4 

MP igO 2014-2017 
Jahresprogramme Neobiota (aktuell 2016) 
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Ausserhalb Wald: was ist das? 

Gewässer-  
raum Verkehrswege Wald 

Landwirtschaft Naturschutz-
gebiete 

Kiesgruben 
Öffentlicher 
und privater 
Siedlungsraum 

Übrige Flächen 
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Landwirtschaft 

Gewässer 

Privatgarten 

Strasse 

Gebiet 

Tätigkeit 

Art 
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Erfahrung 1: 

Striktes Anwenden der DPSIR-Modells in der Planung hat sich sehr 
bewährt. 
 
 
 
-> bringt Klarheit ins Denken 
-> Fokussiert auf Schäden/Schutzgüter statt auf Paragraphen 
-> Beugt polemischen Angriffen vor ‚ihr seid ja nur gegen Ausländer‘ 
-> ist die Basis jeder Güterabwägung 
-> hilft beim Lösen von Schutzgutkonflikten zwischen Behörden 
-> ist etabliert 
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Erfahrung 2: 

Schutzgüter müssen identifiziert und priorisiert sein 
 

Beispiel Greiskraut: 
 
Verkehrswege 
Landwirtschaft 
Lebensmittel 
Menschliche Gesundheit 
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Erfahrung 3: 

Prävention zuerst 
 
 
 
 
-> Knöterich- und Essigbaumaushub sind als biologische Belastungen rechtlich 

den chemischen Belastungen gleichgesetzt (BVV-Änderung) 
 
-> Bei Knöti auf Baugrund kommt jedes Gesuch automatisch zu den 

Altlastenbehörden. Ein Altlastenberater begleitet Entsorgung 
 
-> Auflagen in jedem UVP, Gestaltungsplan, Konzession, Festsetzung etc. 
 
-> Musterreglement für Grünabfuhr besagt, dass Neophyten gratis sind 
 
-> Präzedenzfälle schaffen (Wir liessen vor Jahren mal 500 m3 wieder 

ausgraben, davon spricht man in der Branche noch heute) 
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Erfahrung 4 

Bekämpfung nur, wenn Ziel klar und Ressourcen vorhanden 
 
-> 1-2 mal pro Jahr Knöterich schneiden bringt wenig 
 
-> Springkrautbekämpfung nur, wenn sichergestellt, dass über mehrere Jahre 

so intensiv gearbeitet werde kann, dass keine neue Samen entstehen. 
 
-> Einbezug der Nachbarn wichtig 
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Erfahrung 5 

Vor Ort zusammenkommen, Lage beurteilen und Details der Bekämpfung 
gemeinsam besprechen 
 
 
-> Neopyhten wachsen typischerweise entlang von Zuständigkeitsgrenzen. 
 
-> Unterhaltsdienste sollten bei der Erstellung ihrer Arbeitsrapporte die 

Möglichkeit haben, den Aufwand für die Neophytenbekämpfung gesondert 
zu erfassen. Für Transparenz und Budgetierung entscheidend. 

 
-> Noch wichtiger als zu wissen, wo die Neophytenstandorte in einer 

Gemeinde sind, ist zu wissen, wo es noch keine hat! 
 
-> Diese Abwesenheit ist in den Plänen festzuhalten (abgesucht und nichts 

gefunden, nach Arten unterschieden) 
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Erfahrung 6 

Bei Neufunden oder Neumeldungen: Sofort handeln 
 
 
-> Invasive Neobiota verhalten sich tatsächlich invasiv. Wenn man nichts 

macht, wuchert es bald. 
 
-> Es ist nichts so günstig wie das sofortige Handeln. 
 
-> Grundeigentümer / Bewirtschafter schriftlich auffordern, diese Erstbestände 

zu entfernen. (incl. Photodokumentation, wo es wieviel hat und wo noch 
nicht, für spätere Schadenersatzforderungen) 
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Erfahrung 7 

Bekämpfungspflicht nach Art. 52 greift zwar nicht überall, ist aber sehr nützlich 
 
 
 Art. 52 Bekämpfung 
 
1 Treten Organismen auf, die Menschen, Tiere oder die Umwelt schädigen 
oder die biologische Vielfalt oder deren nachhaltige Nutzung beeinträchtigen 
könnten, so ordnen die Kantone die erforderlichen Massnahmen zur 
Bekämpfung und, soweit erforderlich und sinnvoll, zur künftigen Verhinderung 
ihres Auftretens an. 

-> im Einzelfall bei einer Art an einem bestimmten Standort immer möglich, 
falls konkret ein Schutzgut nach Art. 52 gefährdet 

 
-> Falls der Kanton eine Strategie hat, gilt es für alle entsprechenden Arten 

an allen Standorten für alle Grundeigentümer.  
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Vorgehen ZH beim Greiskraut 
 
Alle Unterhaltsdienste von Gemeinden, Kanton und Bund wurden aufgefordert, 
die auf ihrem Grund wachsenden S. inaequidens zu tilgen. 
 
Den Neobiotaverantwortlichen in den Gemeinden wurde empfohlen, private 
Grundeigentümer mit Greiskraut anzusprechen und über die 
Bekämpfungspflicht zu orientieren. 
 
Sie können den Grundeigentümern Fristen setzen und darüber informieren, 
dass, dass die kantonale Umweltbehörde die Entfernung der Pflanze anordnen 
kann, wenn sie es jetzt nicht freiwillig machen. 
 
Verfahren ZH:  
-  Wir schreiben (wenn die Gemeinde nicht mehr weiterkommt) einen 

Aufforderungsbrief mit Frist 
-  Nachher kommt rekursfähige Verfügung (kostenpflichtig) mit Androhung 

einer Ersatzvornahme 

(Mussten wir bisher noch nie machen, gute Info reicht in der Regel aus) 
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Arbeitsgruppen 
(AGIN A, AGIN B, 
AGIN C, AGIN D, 
AGIN E) 
 
 
 
 
 
 

AGIN 
Bund 

Ausschuss KP Neobiota 
•  Zentral 
•  Nord-West  
•  Ost 
•  Süd 
•  Romandie 

Kantone 

KP- 
Neobiota 
Kantonale Plattform 
der Neobiota-
Koordinatoren 
(KP-Neobiota) 

Forschung, 
Branchen, 
Institutionen, 
Verbände 

BAFU, BLW 

Konferenzen 
•  KVU 
•  JFK 
•  KPSD 
•  KBNL 
•  KOK 
•  KOLAS 

Ständige Beisitzer: Leiter der 
Arbeitsgruppen 
(AGIN A, AGIN B, AGIN C, AGIN D, 
AGIN E) 

AGIN  
Arbeitsgruppe invasive Neobiota 


